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Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds (Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz – WStFG) 

 

 

A. Problem und Ziel 

Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Coronavirus-Pandemie sorgt für 
enorme Unsicherheiten in der Realwirtschaft und Verwerfungen an den Kapitalmärkten. 
Durch die ergriffenen nationalen und internationalen staatlichen Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus werden als Folge unternehmeri-
sche Aktivitäten eingeschränkt, wodurch die gesamtwirtschaftliche Produktion und Nach-
frage sinkt. Dadurch können Unternehmen unverschuldet in Liquiditätsengpässe geraten 
und sind zunehmend einer existenzbedrohenden Insolvenzgefahr ausgesetzt – unzählige 
Arbeitsplätze wären bedroht. Um langfristige und persistente volkswirtschaftliche Folgen 
und soziale Schäden abzuwenden, sind schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Stabi-
lisierung der Realwirtschaft zwingend notwendig. In dieser sich zuspitzenden Krisensitua-
tion ist es die fundamentale Aufgabe des Staates, die Volkswirtschaft zu stabilisieren, die 
sozialpolitischen Auswirkungen zu minimieren und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bür-
gern in die politische Handlungsfähigkeit des Staates zu stärken. Vor diesem Hintergrund 
führt das Gesetz zeitlich begrenzte Maßnahmen ein, die erforderlich sind, um die oben ge-
nannten Zielsetzungen zu erreichen.  

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf sieht die Errichtung eines nichtrechtsfähigen Sondervermögens „Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds – WSF“ zur Stützung der Realwirtschaft vor, um für einen be-
grenzten Zeitraum die notwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung der Volkswirtschaft und 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen im erforderlichen Umfang umzusetzen. Die Maßnahmen 
flankieren dabei die geplanten Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, das Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, das Bundesmi-
nisterium für Justiz und Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur treffen alle wesentlichen Entscheidungen über die notwendigen Maß-
nahmen einvernehmlich. 

Die näheren Einzelheiten hinsichtlich der Verwaltung des Sondervermögens und der ent-
sprechenden Rahmenbedingungen werden flexibel in einer begleitenden Rechtsverord-
nung des Bundesministeriums der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie näher konkretisiert. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Zunächst entstehen keine Haushaltsausgaben. Die Kreditaufnahme zur Refinanzierung 
des Fonds führt zu einer höheren Verschuldung. Da der Fonds Beteiligungen an Unterneh-
men erwerben kann und Garantieprämien erhebt, dürften die Belastungen der öffentlichen 
Haushalte begrenzt bleiben. 

E. Erfüllungsaufwand  

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Es werden keine Pflichten für Bürgerinnen und Bürger neu eingeführt, geändert oder auf-
gehoben. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft werden durch das Gesetz keine unmittelbaren Vorgaben geschaffen. Für 
die Unternehmen, die einen entsprechenden Antrag stellen, entsteht ein einmaliger Erfül-
lungsaufwand, der derzeit nicht beziffert werden kann. Werden Stabilisierungsmaßnahmen 
beantragt, können für die Unternehmen daraus Folgepflichten und Folgekosten resultieren. 
Der Höhe nach werden die daraus resultierenden Kosten allerdings nur geringfügig sein.  

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die Verwaltung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds und die Durchführung der Stabi-
lisierungsmaßnahmen entsteht bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, bei der Bundesre-
publik Deutschland - Finanzagentur GmbH, im Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium 
der Finanzen, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur laufender Erfüllungsaufwand, des-
sen Höhe insbesondere von dem Umfang in Anspruch genommener Stabilisierungsmaß-
nahmen abhängig ist. Er kann daher nicht sicher prognostiziert werden. Auf der Basis vor-
läufiger Annahmen ist von einem Aufwand in Höhe von ca. 15,4 Mio. EUR auszugehen. 

F. Weitere Kosten 

Die begrenzte Erhöhung der Kreditaufnahme für den Fonds hat keinen spürbaren Zinsef-
fekt. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere die Verbraucherpreise, sind nicht zu 
erwarten. Kosten für die Wirtschaft entstehen, wenn inländische Unternehmen von den 
Hilfsangeboten des Bundes Gebrauch machen und hierfür ein Entgelt zu entrichten haben. 
Gleichzeitig bedeuten die Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft jedoch für die Un-
ternehmen im Ergebnis eine massive Entlastung. 
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Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus der Mitte 
des Deutschen Bundestages einzubringenden Gesetzentwurf 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds (Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz – WStFG)  

 

Vom [Datum der Ausfertigung] 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes 

Das Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S. 1982), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Das Gesetz erhält die Bezeichnung  

„Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarkt- und eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds 

Stabilisierungsfondsgesetz“ 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:  

„Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 

Finanzmarktstabilisierung 

Teil 1 

Finanzmarktstabilisierungsfonds 

§ 1 Errichtung des Fonds 

§ 2 Zweck des Fonds 

§ 3 Stellung im Rechtsverkehr 

Teil 2 

Institutioneller Rahmen 

§ 3a Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung; Trägerschaft der Finanzagentur; Organisation und Aufga-
ben; Verordnungsermächtigung 

§ 3b Verschwiegenheitspflicht; Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und 
der Deutschen Bundesbank 

§ 3c Rechtsstellung der Mitglieder des Leitungsausschusses 
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§ 3d Deckung der Kosten 

§ 3e Kostenerstattungen 

§ 3f Verordnungsermächtigung 

Teil 3 

Stabilisierungsmaßnahmen 

§ 4 Entscheidung über Stabilisierungsmaßnahmen; Verwaltung 

§ 5 Vermögenstrennung, Bundeshaftung 

§ 5a Anteilserwerb 

§ 6 Garantieermächtigung; Verordnungsermächtigung 

§ 6a Garantien an Zweckgesellschaften 

§ 6b Verpflichtung zur Zahlung eines Ausgleichsbetrags 

§ 6c Verpflichtung zum weiteren Verlustausgleich 

§ 7 Rekapitalisierung 

§ 8 Risikoübernahme; Verordnungsermächtigung 

§ 8a Bundesrechtliche Abwicklungsanstalten 

§ 8b Landesrechtliche Abwicklungsanstalten 

§ 9 Kreditermächtigung 

§ 10 Bedingungen für Stabilisierungsmaßnahmen; Verordnungsermächtigung 

§ 10a Parlamentarische Kontrolle 

§ 11 Jahresrechnung und parlamentarische Unterrichtung 

§ 12 Verwaltungskosten 

§ 13 Befristung und Länderbeteiligung 

Teil 4 

Besteuerung 

§ 14 Steuern 

§ 14a Steuerrechtliche Sonderregelungen im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen nach den §§ 6a 
und 8a 

§ 14b Steuerrechtliche Sonderregelungen zu Zweckgesellschaften und Abwicklungsanstalten nach den §§ 6a 
und 8a 

§ 14c Steuerrechtliche Behandlung von Zahlungen in die Zweckgesellschaft oder die Abwicklungsanstalt und 
Auskehrungen der Zweckgesellschaft oder der Abwicklungsanstalt 

§ 14d Steuerrechtliche Sonderregelungen im Zusammenhang mit landesrechtlichen Abwicklungsanstalten 

Abschnitt 2 

Wirtschaftsstabilisierung 

Teil 1 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
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§ 15 Errichtung des Fonds 

§ 16 Zweck des Fonds 

§ 17 Stellung im Rechtsverkehr 

§ 18 Institutioneller Rahmen 

§ 19 Kostendeckung und Kostenerstattung; Verordnungsermächtigung 

Teil 2 

Stabilisierungsmaßnahmen 

§ 20 Entscheidung über Stabilisierungsmaßnahmen 

§ 21 Gewährleistungsermächtigung; Verordnungsermächtigung 

§ 22 Rekapitalisierung 

§ 23 Refinanzierung der Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

§ 24 Kreditermächtigung 

§ 25 Bedingungen für Stabilisierungsmaßnahmen 

§ 26 Befristung und Länderbeteiligung 

Teil 3 

Besteuerung 

§ 27 Steuern 

§ 28 Anwendungsvorschrift für § 30 

Abschnitt 3 

Allgemeine Regelungen 

§ 29 Sofortige Vollziehbarkeit 

§ 30 Rechtsweg 

§ 31 Verkündung von Rechtsverordnungen 

 

3. Die Überschrift vor § 1 wird wie folgt gefasst:  

„Abschnitt 1 

Finanzmarktstabilisierung 

Teil 1 

Finanzmarktstabilisierungsfonds“. 

4. Die Überschrift zu § 6 wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 Garantieermächtigung; Verordnungsermächtigung“. 

5. Die Überschrift zu § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 Risikoübernahme; Verordnungsermächtigung“. 

6. Die Überschrift zu § 10 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 10 Bedingungen für Stabilisierungsmaßnahmen; Verordnungsermächtigung“. 

7. Nach § 14d wird folgender Abschnitt 2 eingefügt: 

 

 „Abschnitt 2 

Wirtschaftsstabilisierung 

Teil 1 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 

§ 15 

Errichtung des Fonds 

Es wird ein Fonds des Bundes unter der Bezeichnung „Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds – WSF –“ errichtet. 

§ 16 

Zweck des Fonds 

(1) Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds dient der Stabilisierung von Unternehmen 
der Realwirtschaft durch Überwindung von Liquiditätsengpässen und durch Schaffung 
der Rahmenbedingungen für eine Stärkung der Kapitalbasis von Unternehmen, deren 
Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft, die technologische 
Souveränität, Versorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt 
hätte. 

(2) Unternehmen der Realwirtschaft nach Absatz 1 (Unternehmen) sind Wirt-
schaftsunternehmen, die nicht Unternehmen des Finanzsektors nach § 2 Absatz 1 Satz 
1 und keine Kreditinstitute oder Brückeninstitute nach § 2 Absatz 1 Satz 2 sind und die 
in den letzten beiden bereits bilanziell abgeschlossenen Geschäftsjahren vor dem 1. 
Januar 2020 mindestens zwei der drei folgenden Kriterien erfüllt haben:  

a) eine Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro,  

b) mehr als 50 Millionen Euro Umsatzerlöse sowie  

c) mehr als 249 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt. 

(3) Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist ein Sondervermögen im Sinne des Ar-
tikels 110 Absatz 1 des Grundgesetzes. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist der zuständige An-
sprechpartner für die Unternehmen der Realwirtschaft. 
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§ 17 

Stellung im Rechtsverkehr 

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist nicht rechtsfähig. Er kann unter seinem Na-
men im rechtsgeschäftlichen Verkehr handeln, klagen und verklagt werden. Arrest oder 
andere Maßnahmen der Zwangsvollstreckung in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
finden nicht statt. § 394 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist entsprechend anzu-
wenden. Der allgemeine Gerichtsstand des Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist Frank-
furt am Main. 

§ 18 

Institutioneller Rahmen, Verordnungsermächtigung 

(1) Die Verwaltung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit Ausnahme der Ent-
scheidungen über Stabilisierungsmaßnahmen nach § 20 Absatz 1 und der Wahrneh-
mung der Aufgaben nach § 20 Absatz 3 obliegt der Finanzagentur. Die Finanzagentur 
nimmt die Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds, auch im Namen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, als eigene wahr. Die 
Finanzagentur untersteht hinsichtlich der Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sät-
zen 1 und 2 der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. Die 
Fachaufsicht in Bezug auf die Entscheidungen über Stabilisierungsmaßnahmen nach 
§ 20 wird vom Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie ausgeübt. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie ist der Ansprechpartner für die Unternehmen. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie Aufgaben und Befugnisse der Finanzagen-
tur nach diesem Abschnitt vorübergehend selbst wahrnehmen oder auf einen geeigne-
ten Dritten übertragen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(3) Die Finanzagentur kann sich nach Maßgabe einer nach § 20 Absatz 6 erlas-
senen Rechtsverordnung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Abschnitt ge-
eigneter Dritter bedienen. 

(4) § 3b Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend. 

§ 19 

Kostendeckung und Kostenerstattung; Verordnungsermächtigung 

(1) Die §§ 3d und 3e gelten entsprechend.  

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zu erlassen  

1. zur Kostenerstattung und zur Kostenerstattungsverfahren sowie zu den Zahlungs-
pflichtigen nach § 3e; 

2. mit sonstigen Regelungen, die zur Deckung der Kosten entsprechend der Maß-
gabe der §§ 3d und 3e erforderlich sind, die bei der Erfüllung der Aufgaben im 
Rahmen der Wirtschaftsstabilisierung anfallen. 
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Teil 2 

Stabilisierungsmaßnahmen 

§ 20 

Entscheidung über Stabilisierungsmaßnahmen, Verordnungsermächtigung  

(1) Über vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds nach §§ 21 und 22 dieses Gesetzes 
vorzunehmende Stabilisierungsmaßnahmen entscheidet das Bundesministerium der 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf 
Antrag des Unternehmens nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung 

a) der Bedeutung des Unternehmens für die Wirtschaft Deutschlands,  

b) der Dringlichkeit,  

c) der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und den Wettbewerb und  

d) des Grundsatzes des möglichst sparsamen und wirtschaftlichen Einsatzes der 
Mittel des Wirtschaftsstabilisierungsfonds.  

Soweit es sich um Grundsatzfragen, Angelegenheiten von besonderer Bedeutung so-
wie um Entscheidungen über wesentliche Maßnahmen und Auflagen nach Maßgabe 
einer nach § 25 Absatz 3 erlassenen Rechtsverordnung handelt, entscheidet einver-
nehmlich ein interministerieller Ausschuss (Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Aus-
schuss). Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Ausschuss kann ein Expertengremium 
berufen. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen des Wirtschaftsstabilisierungsfondsbe-
steht nicht.  

(2) Die Leistungen sollen von Bedingungen und Auflagen nach § 25 Absatz 2 ab-
hängig gemacht werden; dabei sind Beschlüsse des Europäischen Rates und des Ra-
tes der Europäischen Union und Vorgaben der Europäischen Kommission und die Ver-
einbarkeit mit den Artikeln 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union, zu berücksichtigen. 

(3) Die Führung der im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen Be-
teiligungen und die Verwahrung und Verwaltung der anderen im Rahmen von Rekapi-
talisierungsmaßnahmen nach § 22 übernommenen Instrumente obliegt dem Bundes-
ministerium der Finanzen.  

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist die fachlich zuständige 
Behörde für die Verhandlungen über Stabilisierungsmaßnahmen mit den Unternehmen 
der Realwirtschaft und zuständig für die Vorbereitung der Anträge. Anträge sind über 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einzureichen. Für Anträge erstellt 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Ausschussvorbereitung ein-
schließlich des Votums. Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, der Kreditanstalt für Wiederaufbau in 
bestimmten Fällen die Entscheidung über Stabilisierungsmaßnahmen nach den §§ 21 
und 22, die Wahrnehmung der Aufgaben im Sinne des Absatzes 3, die Entgegen-
nahme und Bearbeitung der Anträge nach Satz 1 sowie die Vorbereitung von Entschei-
dungen durch den interministeriellen Ausschuss nach Absatz 1 übertragen; Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau kann sich nach Maßgabe 
einer nach Satz 1 erlassenen Rechtsverordnung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
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diesem Abschnitt geeigneter Dritter bedienen. Sofern Aufgaben der Finanzagentur o-
der der Kreditanstalt für Wiederaufbau nach diesem Gesetz von anderen juristischen 
oder natürlichen Personen wahrgenommen werden, ist vertraglich sicherzustellen, 
dass der Bundesrechnungshof auch Erhebungsrechte bei diesen Personen hat. Bei 
Stabilisierungsmaßnahmen nach § 22 sind Erhebungsrechte des Bundesrechnungs-
hofes bei den betroffenen Unternehmen vorzusehen.  

(5) Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Ausschuss ist besetzt mit je einem Ver-
treter des Bundeskanzleramts, des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 
des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz und des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Aus-
schuss können weitere Mitglieder beratend angehören. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Ausschuss eine Geschäftsordnung geben. 

(6) Die Richtlinien für die Verwaltung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds be-
stimmt das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ist 
über Erlass und Änderungen der Rechtsverordnungen nach Satz 1 und Absatz 4 un-
verzüglich zu unterrichten. 

(7) Für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds gilt § 5 entsprechend. 

§ 21 

Gewährleistungsermächtigung 

(1) Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird ermächtigt, für den Wirtschaftsstabi-
lisierungsfonds Garantien bis zur Höhe von 400 Milliarden Euro für vom [einsetzen: 
Datum des  Inkrafttretens dieses Gesetzes bis zum 31. Dezember 2021 begebene 
Schuldtitel und begründete Verbindlichkeiten von Unternehmen zu übernehmen, um 
Liquiditätsengpässe zu beheben und die Refinanzierung am Kapitalmarkt zu unterstüt-
zen; die Laufzeit der Garantien und der abzusichernden Verbindlichkeiten darf 60 Mo-
nate nicht übersteigen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Ausschuss kann nach ei-
genem Ermessen auch über Anträge von Unternehmen entscheiden, die die Merkmale 
nach § 16 Absatz 2, 2. Halbsatz nicht erfüllen, sofern diese Unternehmen in einem der 
in § 55 Außenwirtschaftsverordnung genannten Sektoren tätig oder von vergleichbarer 
Bedeutung für die Sicherheit oder die Wirtschaft sind. Für die Übernahme von Garan-
tien ist eine marktgerechte Gegenleistung zu erheben. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über 

1. die Art der Garantie und der Risiken, die durch sie abgedeckt werden können, 

2. die Berechnung und die Anrechnung von Garantiebeträgen, 

3. die Gegenleistung und die sonstigen Bedingungen der Garantie, 

4. Obergrenzen für die Übernahme von Garantien für Verbindlichkeiten einzelner Un-
ternehmen sowie für bestimmte Arten von Garantien und 
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5. sonstige Bedingungen, die zur Sicherstellung des Zweckes von Abschnitt 2 im 
Rahmen der Übernahme von Garantien nach Absatz 1 erforderlich sind. 

(3) Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ist über den Erlass und 
Änderungen der Rechtsverordnung nach Absatz 2 unverzüglich zu unterrichten. 

(4) § 6 Absatz 1a bis 3 gilt entsprechend. 

§ 22 

Rekapitalisierung, Verordnungsermächtigung 

(1) Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds kann sich an der Rekapitalisierung von 
Unternehmen beteiligen. Die Rekapitalisierungsmaßnahmen umfassen den Erwerb 
von nachrangigen Schuldtiteln, Hybridanleihen, Genussrechten, stillen Beteiligungen, 
Wandelanleihen, den Erwerb von Anteilen an Unternehmen und die Übernahme sons-
tiger Bestandteile des Eigenkapitals dieser Unternehmen, wenn dies für die Stabilisie-
rung des Unternehmens erforderlich ist. Die Rekapitalisierung erfolgt zu marktgerech-
ten Bedingungen. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen entscheidet im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über die in Absatz 1 genannten Maß-
nahmen. Eine Beteiligung durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll nur dann er-
folgen, wenn ein wichtiges Interesse des Bundes an der Stabilisierung des Unterneh-
mens vorliegt und sich der vom Bund angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftli-
cher auf andere Weise erreichen lässt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Ausschuss 
kann nach eigenem Ermessen auch über Anträge von Unternehmen entscheiden, die 
die Merkmale nach § 16 Absatz 2, 2. Halbsatz nicht erfüllen, sofern diese Unternehmen 
in einem der in § 55 Außenwirtschaftsverordnung genannten Sektoren tätig oder von 
vergleichbarer Bedeutung für die Sicherheit oder die Wirtschaft sind. Die §§ 65 bis 69 
der Bundeshaushaltsordnung finden keine Anwendung. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über 

1. die Gegenleistung und die sonstigen Bedingungen der Rekapitalisierung, 

2. Obergrenzen für die Beteiligung an Eigenkapitalbestandteilen von einzelnen Un-
ternehmen sowie für bestimmte Arten von Eigenkapitalbestandteilen, 

3. die Bedingungen, unter denen der Wirtschaftsstabilisierungsfonds seine Beteili-
gung an den Eigenkapitalbestandteilen wieder veräußern kann, und 

4. sonstige Bedingungen, die zur Sicherstellung des Zweckes dieses Abschnitts im 
Rahmen der Rekapitalisierung nach Absatz 1 erforderlich sind. 

(4) Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ist über den Erlass und 
Änderungen der Rechtsverordnung nach Absatz 3 unverzüglich zu unterrichten. 
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§ 23 

Refinanzierung der Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds kann der Kreditanstalt für Wiederaufbau Dar-
lehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung als Reaktion auf die so ge-
nannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. Die näheren Bedin-
gungen der Darlehensgewährung legt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Einzelfall 
fest.  

§ 24 

Kreditermächtigung 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, für den Wirtschaftsstabili-
sierungsfonds zur Deckung von Aufwendungen und von Maßnahmen nach § 22 dieses 
Gesetzes Kredite bis zur Höhe von 100 Milliarden Euro aufzunehmen. Das Ministerium wird 
darüber hinaus ermächtigt, für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum Zwecke der Darle-
hensgewährung nach § 23 Kredite in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro aufzunehmen.  

(2) § 9 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(3) Werden für Ausgaben, die keine finanziellen Transaktionen im Sinne des § 3 des Artikel 
115-Gesetzes vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702, 2704) sind, Kredite aufgenommen, 
ist in Verbindung mit der nächsten Beschlussfassung über ein Haushaltsgesetz ein geson-
derter Beschluss des Deutschen Bundestages über die Tilgung der in diesem Umfang er-
höhten Bundesschuld herbeizuführen, soweit mit dieser Kreditaufnahme die nach der 
Schuldenregel zulässige Kreditaufnahme überschritten worden ist. Die Tilgung hat binnen 
eines angemessenen Zeitraums zu erfolgen. Nach Maßgabe dieses Tilgungsplans verrin-
gert sich in den jeweiligen Jahren die nach der Schuldenregel zulässige Nettokreditauf-
nahme des Bundes. 

§ 25 

Voraussetzungen und Bedingungen für Stabilisierungsmaßnahmen, Verordnungser-
mächtigung 

(1) Den Unternehmen dürfen anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten nicht zur Ver-
fügung stehen. Durch die Stabilisierungsmaßnahmen muss eine klare eigenständige Fort-
führungsperspektive nach Überwindung der Pandemie bestehen. Unternehmen, die eine 
Maßnahme dieses Gesetzes beantragen, dürfen zum 31.12.2019 nicht die EU-Definition 
von „Unternehmen in Schwierigkeiten“ erfüllt haben. 

(2) Unternehmen, die Stabilisierungsmaßnahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds nach 
den §§ 21 und 22 dieses Gesetzes in Anspruch nehmen, müssen die Gewähr für eine solide 
und umsichtige Geschäftspolitik bieten. Sie sollen insbesondere einen Beitrag zur Stabili-
sierung von Produktionsketten und zur Sicherung von Arbeitsplätzen leisten. Zur Sicher-
stellung der in Satz 1 und 2 genannten Bedingungen können Auflagen mit den Begünstigten 
der Stabilisierungsmaßnahme vereinbart werden. Soweit in den Sitzungen des Aufsichts-
rats von stabilisierten Unternehmen Vertreter der Finanzagentur oder der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau als Sachverständige hinzugezogen oder als Vertreter benannt werden, sind 
diese von den Vorgaben der §§ 25c und 25d des Kreditwesengesetzes befreit. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
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Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über die von den begünstigten Unter-
nehmen zu erfüllenden Anforderungen an 

1. die Verwendung der aufgenommenen Mittel, 

2.  die Aufnahmen weiterer Kredite 

3. die Vergütung ihrer Organe, 

4. die Ausschüttung von Dividenden  

5. den Zeitraum, in dem diese Anforderungen zu erfüllen sind, 

6. Maßnahmen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen, 

7. branchenspezifische Restrukturierungsauflagen, 

8. die Art und Weise, wie der beteiligungsführenden Stelle nach § 20 Absatz 3 und 4 
sowie dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds Rechenschaft zu legen ist, 

9. eine von dem vertretungsberechtigten Organ mit Zustimmung des Aufsichtsorgans 
abzugebende und zu veröffentlichende Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der 
Anforderungen in den Nummern 1 bis 6, 

10. sonstige Bedingungen, die zur Sicherstellung des Zweckes dieses Abschnitts nach 
Absatz 2 zweckmäßig sind. 

Die Anforderungen können sich nach Art und Adressaten der Stabilisierungsmaß-
nahme unterscheiden. Sie werden auf der Grundlage dieses Abschnitts und der hierzu 
ergangenen Rechtsverordnung durch Vertrag, Selbstverpflichtung oder Verwaltungs-
akt festgelegt. In der nach Satz 1 erlassenen Rechtsverordnung können auch Rechts-
folgen einer Nichtbeachtung der vorgenannten Anforderungen geregelt werden. 

(4) Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ist über Erlass und Ände-
rungen der Rechtsverordnung nach Absatz 2 unverzüglich zu unterrichten. 

(5) §§ 10a, 11 und 12 gelten entsprechend. 

§ 26 

Befristung, Verordnungsermächtigung 

(1) Stabilisierungsmaßnahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds sind bis zum 
31. Dezember 2021 möglich. Wenn der Wirtschaftsstabilisierungsfonds seine Aufga-
ben erfüllt hat, ist er abzuwickeln und aufzulösen. Für den Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds ist ein Schlussergebnis zu ermitteln.  

(2) Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds kann sich auch nach dem 31. Dezember 
2021 an Unternehmen nach § 16 Absatz 2 beteiligen, an denen er auf Grund von Maß-
nahmen nach § 221 bereits beteiligt ist, soweit dies erforderlich ist, um den Anteil seiner 
Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen aufrechtzuerhalten oder gewährte Stabilisie-
rungsmaßnahmen abzusichern. 

(3) Die Einzelheiten der Abwicklung und Auflösung des Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds bestimmt die Bundesregierung jeweils durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die der Zustimmung des Deutschen Bundes-
tages bedarf. 
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(4) § 13 Absatz 5 gilt entsprechend. 

Teil 3 

Besteuerung 

§ 27 

Steuern 

(1) Sofern Abspaltungen nach § 15 Absatz 1 des Umwandlungssteuergesetzes 
eine notwendige Vorbereitung von Stabilisierungsmaßnahmen nach §§ 21 und 22 dar-
stellen, ist § 15 Absatz 3 des Umwandlungssteuergesetzes nicht anzuwenden. Verre-
chenbare Verluste, verbleibende Verlustvorträge, nicht ausgeglichene negative Ein-
künfte und ein Zinsvortrag nach § 4h Absatz 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes 
und ein EBITDA-Vortrag nach § 4h Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes 
verbleiben bei der übertragenden Körperschaft. 

(2) § 14 Absatz 1, 2 und 3 Satz 1 und Absatz 4 gilt entsprechend. 

(3) Absatz 1 und 2 gilt für durch andere inländische Gebietskörperschaften errich-
tete, mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds vergleichbare Einrichtungen und deren 
Stabilisierungsmaßnahmen entsprechend. 

§ 28 

Anwendungsvorschrift für § 27 

§ 27 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum und Erhebungszeitraum 2020 an-
zuwenden.“ 

8. Nach § 28 wird die folgende Überschrift eingefügt: 

 

„Abschnitt 3  

Allgemeine Regelungen“ 

9. Der bisherige § 14e wird aufgehoben.  

10. Die bisherigen §§ 15 bis 17 werden die §§ 29 bis 31. 

11. Der bisherige § 18 wird aufgehoben.  
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Artikel 2 

Änderung des Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgeset-
zes 

Das Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz wird umbenannt in „Wirt-
schaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz“ und wird wie folgt gefasst: 

„Teil 1 

Allgemeines 

§ 1 

Begriffsbestimmungen  

Die folgenden Begriffe werden für die Zwecke des Gesetzes wie folgt bestimmt: 

1. „Finanzmarktstabilisierungsfonds“ ist der nach Maßgabe von Abschnitt 1 des Stabili-
sierungsfondsgesetzes errichtete Fonds. 

2. „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ ist der nach Maßgabe von Abschnitt 2 des Stabilisie-
rungsfondsgesetzes errichtete Fonds. 

3. Der Begriff „Fonds“ bezieht sich in diesem Gesetz sowohl auf den Finanzmarktstabili-
sierungsfonds als auch auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. 

4. „Unternehmen des Finanzsektors“ im Sinne dieses Gesetzes sind Unternehmen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 des Stabilisierungsfondsgesetzes, denen zum Zwecke der Stabi-
lisierung des Finanzmarktes Stabilisierungsmaßnahmen gewährt werden. Hierzu ge-
hören auch Unternehmen, die zum Zweck der Einhaltung von Eigenmittelanforderun-
gen nach § 10 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes Kapitalmaßnahmen durchführen. 

5. „Unternehmen der Realwirtschaft“ im Sinne dieses Gesetzes sind Unternehmen im 
Sinne des § 20 Abs. 2 des Stabilisierungsfondsgesetzes, denen Stabilisierungsmaß-
nahmen gewährt werden.“ 

 

§ 2 

Anwendungsbereich 

„Unternehmen“ in Sinne dieses Gesetzes bezeichnen sowohl „Unternehmen des Finanz-
sektors“ im Sinne von Absatz 1 Nummer 4 als auch „Unternehmen der Realwirtschaft“ im 
Sinne von Absatz 1 Nummer 5 auf die dieses Gesetz Anwendung findet. 
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§ 3 

Verpflichtungserklärung bei Aktiengesellschaften 

(1) Die Vorschriften des Aktiengesetzes über die Verantwortung des Vorstands zur 
eigenverantwortlichen Leitung der Gesellschaft sowie über die Zuständigkeiten der Organe 
stehen der Zulässigkeit und Wirksamkeit einer von Unternehmen des Finanzsektors gemäß 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nummer 9 des Stabilisierungsfondsgesetzes oder von Unternehmen der 
Realwirtschaft gemäß § 25 Abs. 2 Nummer 9 des Stabilisierungsfondsgesetzes abgegebe-
nen Verpflichtungserklärung nicht entgegen. Die Verpflichtungserklärung wird mit ihrer Ab-
gabe wirksam. 

(2) Die vertretungsberechtigten Organe sind auch gegenüber der Gesellschaft und der 
Gesamtheit ihrer Gesellschafter berechtigt und verpflichtet, der Verpflichtungserklärung zu 
entsprechen. Beschlüsse, die der Verpflichtungserklärung, insbesondere im Hinblick auf die 
Dividendenpolitik, zuwiderlaufen, können aus diesem Grunde angefochten werden. § 254 
Abs. 2 des Aktiengesetzes gilt entsprechend. 

§ 4 

Verpflichtungserklärung bei anderen Rechtsformen 

Die vorstehenden Absätze gelten für Unternehmen des Finanzsektors und für Unterneh-
men der Realwirtschaft, die nicht in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft verfasst sind, 

entsprechend. 

Teil 2 

Besondere Vorgaben für Stabilisierungsmaßnahmen bei als Aktiengesell-
schaft verfassten Unternehmen 

§ 5 

Ausgestaltung der Aktien 

(1) Wenn der Vorstand bei der Ausgabe neuer Aktien gemäß § 203 AktG vom geneh-
migtem Kapital Gebrauch macht, entscheidet er mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe. In diesem Fall hat er der 
nächsten ordentlichen Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht über die Kapitalerhö-
hung und Ausgabe neuer Aktien vorzulegen, in dem insbesondere der Umfang der Kapital-
erhöhung sowie der Ausgabebetrag sowie gegebenenfalls ein Gewinnvorzug und Liquida-
tionsvorrang der Aktien rechtlich und wirtschaftlich erläutert werden. 

(2) Ansonsten entscheidet hierüber die Hauptversammlung auf der Grundlage eines 
Vorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat. 

(3) Die neuen Aktien können insbesondere mit einem Gewinnvorzug und bei der Ver-
teilung des Gesellschaftsvermögens mit einem Vorrang ausgestattet werden. Der Vorstand 
kann insbesondere auch Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgeben, bei denen der Vorzug 
nicht nachzahlbar ist. 

(4) Ein Ausgabebetrag, der dem Börsenkurs entspricht, ist in jedem Falle angemes-
sen, es sei denn er liegt unter dem Nennwert oder im Fall von Stückaktien unter dem rech-
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nerischen Wert. Unbeschadet dessen kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes entscheiden, dass der Ausgabebetrag den Börsenpreis der Aktien unterschreitet. § 9 
des Aktiengesetzes gilt. 

(5) Eine Vorauszahlung der Einlage durch den Fonds befreit diesen von seiner Einla-
gepflicht. 

(6) Soweit die an den Fonds ausgegebenen Aktien mit einem Gewinnvorzug oder ei-
nem Vorrang bei der Verteilung des Gesellschaftsvermögens ausgestattet sind, verlieren 
sie diesen bei der Übertragung an einen Dritten. Der Fonds kann bestimmen, dass die an 
ihn ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Übertragung an einen Dritten in stimmberechtigte 
Stammaktien umgewandelt werden. 

§ 6  

Hauptversammlung 

(1)  Für Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Europäische Ge-
sellschaften (SE) und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit gilt für die Durchführung 
von Hauptversammlungen § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts- Vereins-
, Genossenschafts- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus.  

(2) Für Mitgliederbeschlüsse bei Genossenschaften gilt § 3 des Gesetzes über Maß-
nahmen im Gesellschafts- Vereins-, Genossenschafts- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus. 

§ 7 

Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Kapitalherabsetzung 

(1) Wird im Zusammenhang mit einer Rekapitalisierung nach § 7 oder § 22 des Sta-
bilisierungsfondsgesetzes eine Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapi-
talerhöhung gegen Einlagen einberufen, gilt § 16 Absatz 4 des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes entsprechend, mit der Maßgabe, dass Satzungsbeschränkungen für 
die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten nicht gelten. Die vorstehenden Regelungen gel-
ten entsprechend, wenn die Kapitalerhöhung nicht nur von dem Fonds, sondern auch oder 
ausschließlich von den Aktionären oder Dritten gezeichnet werden kann oder die Tages-
ordnung der Hauptversammlung neben der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung 
noch andere Gegenstände enthält. 

(2) Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen im Zusam-
menhang mit einer Rekapitalisierung nach § 7 oder § 22 des Stabilisierungsfondsgesetzes 
bedarf der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Abweichende Satzungsbestimmungen 
sind unbeachtlich. 

(3) Wird das Bezugsrecht ganz oder teilweise im Beschluss über die Erhöhung des 
Grundkapitals im Zusammenhang mit einer Rekapitalisierung nach § 7 oder § 22 des Sta-
bilisierungsfondsgesetzes ausgeschlossen, bedarf der Beschluss einer Mehrheit, die min-
destens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen oder des vertretenen Grundkapitals um-
fasst. Die einfache Mehrheit reicht, wenn die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist. Absatz 
2 Satz 2 gilt entsprechend. Der Ausschluss des Bezugsrechts zur Zulassung des Fonds zur 
Übernahme der Aktien ist in jedem Fall zulässig und angemessen. 
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(3a) Die Hauptversammlung kann beschließen, dass der Fonds die neuen Aktien zu 
einem geringeren Preis als dem Ausgabebetrag beziehen kann, sofern sie den Aktionären 
zuvor nach § 186 des Aktiengesetzes zum Ausgabebetrag angeboten wurden. Absatz 3 gilt 
entsprechend. Der Umstand, dass der Fonds die Aktien zu einem geringeren Preis als den 
Ausgabebetrag beziehen kann, ist kein Schaden. 

(4) Eine vorherige Leistung durch den Fonds in das Vermögen der Gesellschaft kann 
der Einlagepflicht zugeordnet werden und befreit den Fonds von seiner Einlagepflicht. § 
194 Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes gilt entsprechend, sofern die Ausgabe neuer Ak-
tien gegen Hingabe von Einlagen aus von dem Fonds oder von Dritten nach § 10 Absatz 1 
eingegangenen stillen Gesellschaften erfolgt. 

(5) Die Bestimmungen des § 5 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 
gelten sinngemäß; an die Stelle des Vorstandes in § 5 Absatz 1 Satz 2 und 3 tritt die Haupt-
versammlung. 

(6) Eine Herabsetzung des Grundkapitals im Zusammenhang mit einer Rekapitalisie-
rung nach § 7 oder § 22 des Stabilisierungsfondsgesetzes kann mit einer Mehrheit nach 
Absatz 3 Satz 1 oder 2 beschlossen werden. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Auf die 
Einberufung zur Hauptversammlung ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. Das Recht, 
gemäß § 225 des Aktiengesetzes Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht 
zu, wenn der Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft vor der Kapitalherabsetzung durch 
eine Kapitalerhöhung mindestens wieder erreicht wird, die zugleich mit der Kapitalherab-
setzung beschlossen ist. Gleiches gilt für den Fall, dass keine Kapitalerhöhung beschlossen 
wird, aber in dem Beschluss über die Kapitalherabsetzung festgelegt wird, dass der Unter-
schiedsbetrag des Grundkapitals vor der Kapitalherabsetzung abzüglich des Grundkapitals 
nach der Kapitalherabsetzung in die Kapitalrücklage einzustellen ist. § 228 Absatz 2 des 
Aktiengesetzes gilt unbeschadet des § 7c entsprechend. Im Fall des Satzes 5 dürfen Be-
träge, die aus der Auflösung der Kapitalrücklage und aus der Kapitalherabsetzung gewon-
nen werden, nicht zu Zahlungen an die Aktionäre und nicht dazu verwandt werden, die 
Aktionäre von der Verpflichtung zur Leistung von Einlagen zu befreien. 

(7) Aktionäre, die eine für den Fortbestand der Gesellschaft erforderliche Rekapitali-
sierungsmaßnahme, insbesondere durch ihre Stimmrechtsausübung oder die Einlegung 
unbegründeter Rechtsmittel, verzögern oder vereiteln, um dadurch ungerechtfertigte Vor-
teile für sich zu erlangen, sind der Gesellschaft gesamtschuldnerisch zum Schadenersatz 
verpflichtet. Ein Aktionär kann nicht geltend machen, dass seine Stimmrechtsausübung für 
das Beschlussergebnis deshalb nicht ursächlich war, weil auch andere Aktionäre ihr Stimm-
recht in gleicher Weise ausgeübt haben. 

§ 7a 

Bedingtes Kapital 

(1) Eine bedingte Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit einer Rekapitalisierung 
nach § 7 oder § 22 des Stabilisierungsfondsgesetzes kann auch zur Gewährung von Um-
tausch- oder Bezugsrechten an den Fonds als stillen Gesellschafter beschlossen werden. 
Der Beschluss bedarf einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen. § 192 Absatz 3 Satz 1 
des Aktiengesetzes gilt nicht; eine Anrechnung auf sonstige bedingte Kapitalien erfolgt 
nicht. § 194 Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes gilt entsprechend. Dies gilt auch für die 
Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen durch ein Unternehmen des Finanzsektors 
gegen Einbringung von Vermögenseinlagen aus stillen Beteiligungen nach § 10. Es genügt, 
wenn in dem Beschluss oder dem damit verbundenen Beschluss nach § 10 Absatz 2 der 
Mindestausgabebetrag oder die Grundlagen für die Festlegung des Ausgabebetrages oder 
des Mindestausgabebetrages bestimmt werden. Im Übrigen ist § 7 Absatz 1 und 2 Satz 2 
entsprechend anzuwenden. 
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(2) § 5 gilt entsprechend. 

(3) Für bedingtes Kapital nach Absatz 1 gilt § 218 des Aktiengesetzes entsprechend. 

§ 7b 

Schaffung eines genehmigten Kapitals durch die Hauptversammlung 

(1) Der Beschluss der Hauptversammlung, mit dem der Vorstand ermächtigt wird, im 
Zusammenhang mit einer Rekapitalisierung nach § 7 oder § 22 des Stabilisierungsfonds-
gesetzes das Grundkapital bis zu einem bestimmten Nennbetrag durch Ausgabe neuer Ak-
tien gegen Einlagen zu erhöhen (§ 202 Absatz 2 des Aktiengesetzes), bedarf einer Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Abweichende Satzungsbestimmungen sind unbeachtlich. § 
202 Absatz 3 Satz 1 des Aktiengesetzes gilt nicht; eine Anrechnung auf sonstige geneh-
migte Kapitalien erfolgt nicht. Im Übrigen ist § 7 Absatz 1 und 2 Satz 2 sowie Absatz 4 Satz 
2 entsprechend anzuwenden. 

(2) Wird das Bezugsrecht ganz oder teilweise im Ermächtigungsbeschluss ausge-
schlossen oder wird hierin vorgesehen, dass der Vorstand über den Ausschluss des Be-
zugsrechts entscheidet, gilt § 7 Absatz 3 entsprechend. 

(3) Für die Ausgabe der neuen Aktien gilt § 5 entsprechend. 

§ 7c 

Eintragung von Hauptversammlungsbeschlüssen 

Ein Beschluss der Hauptversammlung nach den §§ 7, 7a und 7b ist unverzüglich zur Ein-
tragung in das Handelsregister anzumelden. Er wird mit Veröffentlichung des zur Eintra-
gung in das Handelsregister angemeldeten Beschlusses auf der Internetseite der Gesell-
schaft, spätestens aber mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger wirksam, auch Dritten 
gegenüber. Die Eintragung ins Handelsregister ist nicht Voraussetzung für die Wirksamkeit 
des Beschlusses. Der Beschluss ist, sofern er nicht offensichtlich nichtig ist, unverzüglich 
in das Handelsregister einzutragen. Klagen oder Anträge auf Erlass von Entscheidungen 
im einstweiligen Anordnungsverfahren stehen weder der Eintragung von Beschlüssen der 
Hauptversammlung nach den §§ 7, 7a und 7b noch der Umsetzung von damit verbundenen, 
nicht eintragungspflichtigen Beschlüssen nach den §§ 7f und 10 entgegen. § 246a Absatz 
4 des Aktiengesetzes gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass das Überwiegen des Voll-
zugsinteresses im Sinne von § 246a Abs. 2 Nummer 3 AktG vermutet wird. Dasselbe gilt 
für die Beschlussfassungen von Vorstand und Aufsichtsrat auf Grund einer Ermächtigung 
nach § 5 Abs. 1 und § 7b. 

§ 7d 

Ausschluss der aktienrechtlichen Vorschriften über verbundene Unternehmen 

Die Vorschriften des Aktiengesetzes über herrschende Unternehmen sind bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2021 auf den Fonds, den Bund und die von ihnen errichteten Kör-
perschaften, Anstalten und Sondervermögen sowie die ihnen nahestehenden Personen o-
der sonstige von ihnen mittelbar oder unmittelbar abhängigen Unternehmen nicht anzuwen-
den. Dies gilt nicht für die Anwendung von Vorschriften über die Vertretung der Arbeitneh-
mer im Aufsichtsrat eines vom Fonds beherrschten Unternehmens. 
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§ 7e 

Kapitalmaßnahmen durch Dritte im Zusammenhang mit einer Stabilisierungsmaßnahme 

Die §§ 7 bis 7d gelten entsprechend für Kapitalmaßnahmen, insbesondere die Aus-
gabe neuer Aktien gegen Hingabe von Einlagen aus von dem Fonds eingegangenen stillen 
Gesellschaften oder zur Beschaffung von Mitteln zum Zweck der Rückgewähr solcher Ein-
lagen, im Zusammenhang mit einer Stabilisierungsmaßnahme nach den §§ 6 bis 8, 21, 22 
des Stabilisierungsfondsgesetzes, wenn die neuen Aktien aus der Kapitalmaßnahme auch 
oder ausschließlich durch Dritte gezeichnet werden. Dies gilt insbesondere, wenn durch die 
Kapitalmaßnahmen die Voraussetzung für eine Maßnahme nach § 6 oder § 21 des Stabili-
sierungsfondsgesetzes geschaffen werden soll. 

§ 7f  

Zusammenhang mit Stabilisierungsmaßnahmen 

(1) Ein Zusammenhang mit der Stabilisierung, einer Rekapitalisierung oder einer an-
deren Stabilisierungsmaßnahme im Sinne der §§ 7 bis 7b und 7e besteht auch dann, wenn 
Beschlüsse der Hauptversammlung des Unternehmens, insbesondere über Kapitalmaß-
nahmen oder die Ermächtigung des Vorstands zu deren Vornahme, dem Zweck dienen, 

1. eine von dem Fonds im Zuge einer solchen Maßnahme bereits erworbene Beteiligung 
an dem Unternehmen ganz oder teilweise zu übertragen oder zu veräußern oder zu 
erhöhen. Für die Erhöhung der Beteiligung gilt dies nur solange, wie nach dem Stabili-
sierungsfondsgesetz durch den Fonds Stabilisierungsmaßnahmen gewährt werden 
dürfen. 

 

2. die Bedingungen der Beteiligung des Fonds zu ändern, 

3. die Beteiligung des Fonds oder von Dritten nach § 10 Absatz 1 als Einlage in das Un-
ternehmen einzubringen, insbesondere gegen Ausgabe von Aktien oder Wandel-
schuldverschreibungen, 

4. die Beteiligung des Fonds in vergleichbarer Weise umzustrukturieren, insbesondere 
aufzuteilen oder als Wertpapier auszugestalten, 

5. dem Fonds erstmalig oder zusätzliche Umtausch- und Bezugsrechte einzuräumen und 
bedingtes Kapital für die Erfüllung der dadurch entstehenden Ansprüche zu schaffen, 
oder 

6. Kapitalerhöhungen gegen Einlagen für die Einhaltung von Eigenmittelanforderungen 
bei Unternehmen des Finanzsektors nach § 2 des Stabilisierungsfondsgesetzes oder 
für die Einhaltung der finanziellen Bedingungen eines Luftfahrtunternehmens der Ge-
meinschaft gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften 
für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (Abl. Nr. L 293, S. 
3) durchzuführen. 

(2) Dasselbe gilt, wenn der Beschluss der Hauptversammlung eine Vereinbarung mit dem 
Fonds oder eine Erklärung der Geschäftsführung des Unternehmens vorsieht, die aus einer 
Kapitalmaßnahme dem Unternehmen zufließenden Mittel überwiegend für eine Rückzahlung 
von dem Unternehmen durch den Fonds zur Verfügung gestelltem Kapital zu verwenden. 



 - 20 -  

§ 8 

Genussrechte und nachrangige Schuldverschreibungen. 

(1) Der Vorstand eines als Aktiengesellschaft verfassten Unternehmens ist bis zum 
31.12.2021 ermächtigt, Genussrechte und Schuldverschreibungen mit einem qualifizierten 
Nachrang an den Fonds auszugeben. Der Vorstand kann von der Ermächtigung nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates Gebrauch machen. 

(2) Die Ausgabe der Genussrechte und Schuldverschreibungen bedarf nicht der Zu-
stimmung der Hauptversammlung, es sei denn die Genussrechte oder Schuldverschreibun-
gen sehen das Recht zur Wandlung in Aktien vor. 

(3) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, es sei denn die Genussrechte 
oder Schuldverschreibungen sehen das Recht zur Wandlung in Aktien vor. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn ein Unternehmen Schuldverschrei-
bungen ausgibt, für die der Finanzmarktstabilisierungsfonds nach § 6 Abs. 1 des Stabilisie-
rungsfondsgesetzes oder der Wirtschaftsstabilisierungsfonds nach § 21 Abs. 1 des Stabili-
sierungsfondsgesetzes eine Garantie übernimmt. 

Teil 3 

Vorgaben für Stabilisierungsmaßnahmen bei weiteren Rechtsformen 

§ 9 

Sinngemäße Anwendung bei Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA), Europäischen 
Gesellschaften (SE) und Genossenschaften 

(1) Für Unternehmen, die in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien 
oder der Europäischen Gesellschaft (SE) verfasst sind, gelten die §§ 5 bis 8 sinngemäß. 

(2) Der Fonds kann Mitglied von Unternehmen werden, die in der Rechtsform der Ge-
nossenschaft verfasst sind. Satzungsänderungen von Genossenschaften, deren Zweck da-
rin besteht, eine Kapitalverstärkung durch den Fonds herbeizuführen, sind unverzüglich zur 
Eintragung in das Genossenschaftsregister anzumelden und unverzüglich einzutragen, so-
fern der zugrundeliegende Beschluss nicht offensichtlich nichtig ist. 

§ 9a 

Vorgaben für Stabilisierungsmaßnahmen bei als GmbH verfassten Unternehmen 

(1) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung über die in § 7 und § 7b bezeichneten 
Refinanzierungsmaßnahmen bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden Stimmen. 
Abweichende Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag sind unbeachtlich. Dies gilt auch für 
den Ausschluss des Bezugsrechts. Für die Eintragung dieser Beschlüsse ins Handelsre-
gister gelten § 7c Satz 1 und 2 und § 7 Abs. 2 entsprechend. 

(2) Entsprechend § 3 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts- Vereins-, Ge-
nossenschafts- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der In-
fektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus können Beschlüsse nach § 48 Abs. 2 GmbHG auch 
durch schriftliche Abgabe der Stimmen gefasst werden.   
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(3) Mit Gesellschafterbeschluss, der einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden 
Stimmen bedarf, können Gesellschafter aus der Gesellschaft gegen Abfindung ausge-
schlossen werden, wenn dies für den Erfolg der Stabilisierungsmaßnahme notwendig ist. 
Die Untergrenze der Abfindung bemisst sich anhand eines durch Sachverständigengutach-
ten ermittelten Unternehmenswertes. Der Ausschluss wird mit Beschlussfassung wirksam. 

(4) Die §§ 7e, 7f und 8 gelten entsprechend. 

§ 9b 

GmbH & Co. KG und KG 

Für Beschlüsse von Unternehmen der Realwirtschaft, die als GmbH & Co. KG oder 
Kommanditgesellschaft über die Aufnahme des Wirtschaftsstabilisierungsfonds als Kom-
manditist genügt die einfache Mehrheit der am Beschluss teilnehmenden Gesellschafter. 

§ 10 

Stille Gesellschaft 

(1) Eine Vereinbarung über die Leistung einer Vermögenseinlage durch den Fonds 
als stiller Gesellschafter in ein Unternehmen ist kein Unternehmensvertrag nach § 291 oder 
§ 292 AktG. Sie bedarf insbesondere nicht der Zustimmung der Hauptversammlung oder 
der Eintragung in das Handelsregister. Die vorstehenden Sätze gelten entsprechend, wenn 
sich im Rahmen einer Rekapitalisierung nach § 7 oder § 22 des Stabilisierungsfondsgeset-
zes neben dem Fonds auch Dritte als stille Gesellschafter an dem Unternehmen beteiligen 
oder die stille Beteiligung nach Gewährung der Einlage ganz oder in Teilen an Dritte über-
tragen wird. 

(2) In der Vereinbarung kann auch ein Umtausch oder Bezugsrecht auf Aktien einge-
räumt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist im Falle einer Wandlung ausgeschlossen. 
Ein Umtausch- oder Bezugsrecht bedarf der Zustimmung oder Ermächtigung der Hauptver-
sammlung mit einer Mehrheit, die mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen oder 
des vertretenen Grundkapitals umfasst. Die einfache Mehrheit reicht, wenn die Hälfte des 
gezeichneten Kapitals vertreten ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen 
und die Aufhebung einer Vereinbarung über stille Beteiligungen des Fonds an einem von 
ihm gestützten Unternehmen des Finanzsektors oder einer Vereinbarung über stille Betei-
ligungen von Dritten an dem Unternehmen, die nach Absatz 1 abgeschlossen wurde. 

(4) Die vorzeitige Rückgewähr einer Vermögenseinlage des Fonds oder einvernehm-
liche Aufhebung einer stillen Gesellschaft nach Absatz 1 gilt nicht als Rückgewähr von Ein-
lagen im Sinne des § 57 des Aktiengesetzes. 
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Teil 4 

Verhältnis zu anderen Vorschriften 

§ 11 

Keine Informationspflicht gegenüber dem Wirtschaftsausschuss 

§ 106 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Nummer 9a sowie § 109a des Betriebsverfassungsge-
setzes finden keine Anwendung auf den Erwerb von Anteilen durch die Fonds. 

§ 12 

Keine Mitteilungspflicht für wesentliche Beteiligung 

§ 43 des Wertpapierhandelsgesetzes findet keine Anwendung auf den Erwerb von An-
teilen durch die Fonds. 

§ 13 

Keine Anzeigepflicht für bedeutende Beteiligung 

§ 2c des Kreditwesengesetzes findet keine Anwendung auf den Erwerb von bedeuten-
den Beteiligungen durch die Fonds. 

§ 14 

Wertpapiererwerbs- und Übernahmeangebote; Ausschluss von Minderheitsaktionären 

(1) Wird die Kontrolle im Sinne des § 29 Absatz 2 des Wertpapiererwerbs- und Über-
nahmegesetzes über eine Zielgesellschaft durch den Bund, den Fonds oder durch ihre je-
weiligen Tochtergesellschaften im Zusammenhang mit einer Stabilisierungsmaßnahme 
nach Stabilisierungsfondsgesetz, einschließlich der nachträglichen Erhöhung einer im Rah-
men einer Stabilisierungsmaßnahme erworbenen Beteiligung des Fonds, oder einer Maß-
nahme nach dem Rettungsübernahmegesetz erlangt, so befreit sie die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht von der Pflicht zur Veröffentlichung nach § 35 Absatz 1 Satz 
1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes und zur Abgabe eines Angebots nach 
§ 35 Absatz 2 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes. 

(2) § 30 Absatz 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes findet keine An-
wendung, wenn sich Aktionäre einer Zielgesellschaft oder Personen oder Gesellschaften, 
denen nach § 30 Absatz 1 oder 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes Stimm-
rechte aus Aktien dieser Zielgesellschaft zugerechnet werden, ihr Verhalten in Bezug auf 
diese Zielgesellschaft auf Grund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise mit dem 
Fonds, dem Bund oder mit deren jeweiligen Tochterunternehmen im Zusammenhang mit 
Stabilisierungsmaßnahmen nach § 7, 8 oder 22 des Stabilisierungsfondsgesetzes über die 
Ausübung von Stimmrechten oder in sonstiger Weise in Bezug auf die Zielgesellschaft ab-
stimmen. 
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(3) Gibt der Bund oder ein Fonds im Zusammenhang mit einer Stabilisierung ein An-
gebot im Sinne des § 2 Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes zum 
Erwerb von Wertpapieren eines Unternehmens ab, gilt Folgendes: 

1. Die Annahmefrist darf unter Abweichung von § 16 Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- 
und Übernahmegesetzes nicht weniger als zwei Wochen betragen. Die weitere Annah-
mefrist im Sinne des § 16 Absatz 2 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetzes entfällt. Die Schwellenwerte in § 39a Absatz 1 Satz 1 und 2 des Wertpapier-
erwerbs- und Übernahmegesetzes betragen jeweils 90 Prozent. Die §§ 13, 16 Absatz 
3 Satz 1 und § 22 Absatz 2 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 
sind nicht anzuwenden. 

2. In der Angebotsunterlage bedarf es nicht der Aufnahme der ergänzenden Angaben 
nach § 11 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 4 des Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetzes und der ergänzenden Angaben nach § 2 Nummer 1 der WpÜG-Angebotsver-
ordnung für solche Personen, die lediglich nach Maßgabe des § 2 Absatz 5 Satz 3 des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes als gemeinsam handelnde Personen 
gelten, aber tatsächlich ihr Verhalten im Hinblick auf ihren Erwerb von Wertpapieren 
der Zielgesellschaft oder ihre Ausübung von Stimmrechten aus Aktien der Zielgesell-
schaft nicht mit dem Bund oder dem Fonds abstimmen. 

3. Abweichend von § 31 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegeset-
zes und den §§ 4 bis 6 der WpÜG-Angebotsverordnung bemisst sich der Mindestwert 
bei Übernahmeangeboten nach Abschnitt 4 des Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetzes nach dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs während 
der letzten zwei Wochen vor Bekanntgabe oder Bekanntwerden der Absicht eines 
Übernahmeangebots. Das gilt nicht, wenn dieser Wert über dem gewichteten durch-
schnittlichen inländischen Börsenkurs während des Zeitraums vom 1. bis 27. März 
2020 liegt. In diesem Fall ist der letztgenannte Wert der maßgebliche Mindestwert. § 
31 Absatz 4 und 5 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes findet keine An-
wendung. 

(4) Der Fonds kann ein Verlangen nach § 327a Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes stel-
len, wenn ihm Aktien der Gesellschaft in Höhe von 90 Prozent des Grundkapitals gehören. § 
327b Absatz 3 des Aktiengesetzes ist nicht anzuwenden. Anstelle des § 327e Absatz 2 des 
Aktiengesetzes findet § 7c Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung. Ist eine gegen die Wirk-
samkeit des Hauptversammlungsbeschlusses gerichtete Klage begründet, hat der Fonds den 
Aktionären ihre Aktien Zug um Zug gegen Erstattung einer bereits gezahlten Abfindung zurück 
zu übertragen. Im Übrigen sind die §§ 327a bis 327f des Aktiengesetzes anzuwenden. 

§ 15 

Keine Börsenzulassung 

§ 40 Absatz 1 des Börsengesetzes und § 69 der Börsenzulassungs-Verordnung finden 
auf die Ausgabe von Aktien an den Fonds keine Anwendung. Nach einer Übertragung der 
Aktien an einen Dritten sind die vorstehenden Vorschriften anzuwenden. Die Frist des § 69 
Absatz 2 der Börsenzulassungs-Verordnung beginnt mit der Übertragung an den Dritten zu 
laufen. 
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§ 16 

Wettbewerbsrecht 

Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen finden keine Anwendung auf den Fonds. 

§ 17 

Anfechtung, Gesellschafterdarlehen und wirtschaftlich vergleichbare Forderungen, ver-
deckte Sacheinlage 

(1) Rechtshandlungen, die im Zusammenhang mit Stabilisierungsmaßnahmen ste-
hen, können nicht zu Lasten des Fonds, des Bundes und der von ihnen errichteten Körper-
schaften, Anstalten und Sondervermögen sowie der ihnen nahestehenden Personen oder 
sonstigen von ihnen mittelbar oder unmittelbar abhängigen Unternehmen nach den Best-
immungen der Insolvenzordnung und des Anfechtungsgesetzes angefochten werden. 

(2) Die Vorschriften über Gesellschafterdarlehen und wirtschaftlich vergleichbare For-
derungen, insbesondere § 39 Absatz 1 Nummer 5 der Insolvenzordnung, gelten nicht zu 
Lasten der in Absatz 1 genannten Personen und Rechtsträger. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch zugunsten von Rechtsnachfolgern, die in die 
Rechte und Pflichten in Bezug auf die privilegierte Forderung oder Sicherheit eintreten. 

(4) Die Rechtsgrundsätze der verdeckten Sacheinlage finden auf Rechtsgeschäfte 
zwischen dem Finanzmarktstabilisierungsfonds und Unternehmen des Finanzsektors sowie 
zwischen dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds und Unternehmen der Realwirtschaft keine 
Anwendung. Dies gilt insbesondere für die Ausgabe neuer Aktien gegen Hingabe von Ein-
lagen aus von dem Fonds eingegangenen stillen Gesellschaften oder von sonstigen Ver-
bindlichkeiten des Unternehmens gegenüber dem Fonds. 

§ 18 

Keine Kündigung bei Übernahme einer Beteiligung 

Die Übernahme, Umstrukturierung, Veränderung oder Veräußerung einer Beteiligung 
des Fonds an einem Unternehmen des Finanzsektors stellt keinen wichtigen Grund zur 
Kündigung eines Schuldverhältnisses dar und führt auch nicht zu einer automatischen Be-
endigung von Schuldverhältnissen. Entgegenstehende vertragliche Bestimmungen sind un-
wirksam. Die Vereinbarung von Abfindungs- oder Entschädigungsansprüchen in Anstel-
lungsverträgen von Organmitgliedern oder in sonstigen Dienstverträgen des Unternehmens 
ist unwirksam, soweit die Vereinbarung Ansprüche auch für den Fall einer Vertragsbeendi-
gung aus Anlass der Übernahme einer Beteiligung des Fonds, aus Anlass einer Verände-
rung der Höhe dieser Beteiligung oder aus Anlass der Wahrnehmung von Rechten aus 
dieser Beteiligung gewähren würde. 

§ 19 

Veränderung und Beendigung von Rekapitalisierungsmaßnahmen 

(1) Das Unternehmen ist verpflichtet, auf Verlangen des Fonds zumutbare Maßnah-
men vorzunehmen, die für die Rückführung, Veräußerung, Übertragung oder Änderung von 
im Zusammenhang mit einer Rekapitalisierung erworbenen Beteiligungen des Fonds 
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zweckdienlich sind. Das gilt insbesondere für die Börsenzulassung von Finanzinstrumenten 
und die Erstellung von Wertpapierprospekten oder sonstigen Angebotsunterlagen, die in 
Form und Inhalt den anwendbaren gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen haben. Auf Ver-
langen des Fonds sind solche Wertpapierprospekte oder sonstige Angebotsunterlagen 
auch mehrsprachig und unter Beachtung der Anforderungen an derartige Unterlagen auch 
für das Angebot an institutionelle Anleger im Ausland zu erstellen. 

(2) Kosten von öffentlichen oder nichtöffentlichen Angeboten von Beteiligungen oder 
Finanzinstrumenten, die im Zusammenhang mit der Beendigung, der Umstrukturierung, der 
Refinanzierung, der Übertragung, der Veräußerung oder der Änderung von im Zusammen-
hang mit einer Rekapitalisierung erworbenen Beteiligungen des Fonds stehen, einschließ-
lich der Kosten der Erstellung von Wertpapierprospekten und Unterlagen im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 2, sind von dem Unternehmen zu tragen. Kosten, die dem Fonds in diesem 
Zusammenhang entstehen, sind dem Fonds zu erstatten. 

(3) Das Unternehmen ist verantwortlich für die Gesetzmäßigkeit, Richtigkeit und Voll-
ständigkeit von Wertpapierprospekten oder sonstigen Unterlagen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2, die das Unternehmen im Zusammenhang mit Börsenzulassungen oder Angeboten 
von Finanzinstrumenten erstellt. Der Fonds ist nicht Veranlasser im Sinne des § 9 Absatz 
1 des Wertpapierprospektgesetzes. Wird der Fonds aufgrund einer Unrichtigkeit, Unvoll-
ständigkeit oder der mangelnden Verständlichkeit derartiger Wertpapierprospekte oder Un-
terlagen von Dritten in Anspruch genommen, so stellt das Unternehmen den Fonds von 
sämtlichen daraus entstehenden Schäden, Kosten und Auslagen frei. Dies gilt auch dann, 
wenn der Fonds an der Erstellung der Wertpapierprospekte oder Unterlagen mitgewirkt hat. 

(4) § 57 des Aktiengesetzes findet auf die Maßnahmen des Unternehmens im Sinne 
des Absatzes 1, auf die Übernahme und Erstattung von Kosten gemäß Absatz 2 und auf 
die Freistellung gemäß Absatz 3 keine Anwendung.“ 

Artikel 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Coronavirus-Pandemie sorgt für 
enorme Unsicherheiten in der Realwirtschaft und Verwerfungen an den Kapitalmärkten. 
Durch die ergriffenen nationalen und internationalen staatlichen Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus werden unternehmerische Aktivitä-
ten zunehmend eingeschränkt und infolgedessen sinkt die gesamtwirtschaftliche Produk-
tion und Nachfrage. Dadurch können Unternehmen unverschuldet in Liquiditätsengpässe 
geraten und sind zunehmend einer existenzbedrohenden Insolvenzgefahr ausgesetzt – un-
zählige Arbeitsplätze wären bedroht. Um langfristige und persistente volkswirtschaftliche 
und soziale Schäden zu kompensieren bzw. abzuwenden, sind schnelle und zielgerichtete 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Realwirtschaft zwingend notwendig. In dieser sich zu-
spitzenden Krisensituation ist es die fundamentale Aufgabe des Staates, die Volkswirtschaft 
zu stabilisieren, die sozialpolitischen Auswirkungen zu minimieren und das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürgern in die politische Handlungsfähigkeit des Staates zu stärken. Vor 
diesem Hintergrund führt das Gesetz zeitlich begrenzte Maßnahmen ein, die erforderlich 
sind, um die oben genannten Zielsetzungen zu erreichen. Die Durchführung solcher Stabi-
lisierungsmaßnahmen muss im Einklang mit beihilferechtlichen Vorgaben stehen. Insofern 
müssen diese Maßnahmen bei der Europäischen Kommission notifiziert werden. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Mit dem Entwurf soll ein für die Stützung der Realwirtschaft neu zu errichtender „Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds – WSF“ (WSF) geschaffen werden, um für einen begrenzten 
Zeitraum die notwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung der Volkswirtschaft und zur Si-
cherung von Arbeitsplätzen im erforderlichen Umfang umzusetzen. Dieser ermöglicht groß-
volumige Stützungsmaßnahmen mit der Möglichkeit der direkten Eigenkapitalstärkung und 
soll vorrangig relevanten, großen Unternehmen der Realwirtschaft (ausgeschlossen sind 
Unternehmen im Sinne des § 2 des Restrukturierungsfondsgesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 2014 geltenden Fassung), insbesondere mit vielen Arbeitsplätzen und Zulie-
ferstrukturen, dienen. Insofern ergänzt er die geplanten Sonderprogramme der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau für alle Unternehmen. Das Bundeskanzleramt, das Bundesministe-
rium der Finanzen, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Bundesministe-
rium für Justiz und Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur treffen alle wesentlichen Entscheidungen über die notwendigen Maßnahmen 
einvernehmlich. 

Um die benötigten finanziellen Mittel für den neu geschaffenen WSF bereitzustellen, soll 
auf das bestehende, in der Finanzkrise der Jahre 2008/2009 bereits erprobte Rahmenwerk 
des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes (FMStFG) zurückgegriffen werden. Im ge-
setzlichen Rahmenwerk des FMStFG sind konkrete Stützungsinstrumente bereits geregelt; 
sie sind in vergleichbarer Weise auch für die Realwirtschaft anwendbar. Zudem sind Bedin-
gungen für Stabilisierungsmaßnahmen wie Vergütungsbegrenzungen, Regelungen zu Di-
videndenausschüttungen, Verwendung aufgenommener Mittel und Eigenkapitalvorgaben 
bereits angelegt. Darüber hinaus kann durch Rechtsverordnung für den WSF die bei der 
Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits bestehende Organisations- 
und Verwaltungsstruktur (z. B. Risikocontrolling, Berichts- und Meldewesen) des Finanz-
marktstabilisierungsfonds genutzt und so Skaleneffekte bei den Verwaltungskosten erzielt 
werden. 
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Nicht nur, wenn der Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Rahmen der Rekapitalisierung Un-
ternehmen Eigenkapital zu führen soll, sondern auch bei Rekapitalisierungsmaßnahmen 
mittels stiller Beteiligungen und nachrangiger Schuldverschreibungen können diese Maß-
nahmen nur greifen, wenn für die Unternehmen die gesellschaftsrechtlichen Voraussetzun-
gen geschaffen werden. 

Hierfür bedarf es punktueller zeitlich befristeter Modifizierungen des Gesellschaftsrechts, 
die Erleichterungen, insbesondere eine Beschleunigung, vorsehen. Diese sind begrenzt auf 
Kapitalmaßnahmen und Transaktionen, die im Zusammenhang mit den vom Stabilisie-
rungsfonds gewährten Stabilisierungsmaßnahmen stehen. 

Mit diesem Gesetz werden die bewährten und erprobten Instrumente des Finanzmarktsta-
bilisierungsbeschleunigungsgesetzes aktualisiert und an die Besonderheiten der Realwirt-
schaft und die besonderen Herausforderungen, die sich aufgrund der Corona-Pandemie 
stellen, angepasst. Zu nennen sind diesbezüglich insbesondere Eilbedürftigkeit und Be-
schränkungen von physischen Kontakten. 

Die Maßnahmen sehen teilweise erhebliche Verkürzungen des Minderheitenschutzes vor, 
die jedoch durch die besonderen Umstände und dadurch gerechtfertigt sind, dass diese 
Sonderregelungen fest mit den Stabilisierungsmaßnahmen verknüpft sind, die nur unter 
bestimmten Voraussetzungen und zeitlich begrenzt möglich sind. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des 
Grundgesetzes (Recht der Wirtschaft). 

Eine bundesgesetzliche Regelung ist nach Artikel 72 Abs. 2 GG zur Wahrung der Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Angesichts der gesamtstaatli-
chen Auswirkung der Coronavirus-Pandemie ist ein national einheitlich agierender Fonds, 
der für alle betroffenen Unternehmen einheitliche Regelungen eröffnet, erforderlich. 

Die Errichtung des Sondervermögens „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ erfolgt auf Grund-
lage von Art. 110 Abs.1 Satz 2 GG. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Dieser Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Keine. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Gesetz entfaltet keine Wirkungen, die im Widerspruch zu einer nachhaltigen Entwick-
lung im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung stehen. 
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Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN- 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient. 

Der Entwurf steht insbesondere mit dem Nachhaltigkeitsziel 8 „Menschenwürdige Arbeit 
und Wirtschaftswachstum“ im Einklang und dient einer dauerhaften Stabilisierung der Wirt-
schaftslage, so dass eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung möglich sein wird. Die vorge-
schlagenen Maßnahmen dürften zusammen mit weiteren Maßnahmen auf EU-, Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene dazu beitragen, dass die Indikatoren 8.4. (Bruttoinlands-
produkt je Einwohner) und 8.5. a, b (Erwerbstätigenquote) für den Zeitraum der Covid-19-
Pandemie und die Zeit danach stabilisiert werden. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

4. Erfüllungsaufwand 

Ist von der Bundesregierung noch zu quantifizieren. 

5. Weitere Kosten 

Keine. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Keine. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Artikel 1 § 26 Absatz 1 enthält eine Befristung für die Stabilisierungsmaßnahmen.  

Das Regelungsvorhaben wird evaluiert. Dazu werden die Daten der Finanzagentur, der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau oder – sofern Aufgaben der Finanzagentur oder der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau nach diesem Gesetz von anderen juristischen oder natürlichen 
Personen wahrgenommen werden – die Daten von diesen Dritten genutzt, die ohnehin bei 
der Abwicklung der nach diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen generiert werden. Da-
bei handelt es sich insbesondere um Daten zu den Unternehmen der Realwirtschaft, die 
einen entsprechenden Antrag stellen. Ziel der auch im Rahmen der normalen Rechts- und 
Fachaufsicht wahrgenommenen Überwachung ist es, kurzfristigen Anpassungsbedarf für 
die konkrete Ausgestaltung der mit diesem Gesetz vorgesehenen Verordnungsermächti-
gungen zu identifizieren, um mit den entsprechenden Maßnahmen bei den Unternehmen 
der Realwirtschaft etwaige Liquiditätsengpässe zu vermeiden und die Kapitalbasis der Un-
ternehmen zu stärken. Zudem dient die Evaluation dazu, angesichts des sehr hohen finan-
ziellen Volumens, den Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürgern sowie der Unter-
nehmen zu bedienen und damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürgern in die politi-
sche Handlungsfähigkeit des Staates zu stärken.  

 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1: 
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Mit der Änderung wird der Name des Gesetzes an den neuen Regelungsinhalt angepasst. 

Zu Nummer 2: 

Einfügung einer angepassten Inhaltsübersicht. 

Zu Nummer 3: 

Die Änderung ist redaktioneller Natur, die der Einfügung eines neuen Abschnitts Rechnung 
trägt. 

Zu Nummern 4 bis 6: 

In den Überschriften der Regelungen wird kenntlich gemacht, dass diese eine Verordnungs-
ermächtigung enthalten. 

Zu Nummer 7 (Einfügung eines neuen Abschnitts 2): 

Zu §§ 15 bis 17: 

Die Vorschriften regeln die Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), seinen 
Zweck sowie seine Stellung im Rechtsverkehr. Der WSF ist ein Sondervermögen des Bun-
des und dient der Stabilisierung der Realwirtschaft, indem er Rahmenbedingungen schafft, 
um Liquiditätsengpässe zu überwinden und die Kapitalbasis von Unternehmen zu stärken, 
deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
hätte. Antragsberechtigt sind Unternehmen, die die Schwellenwerte der Definition für KMU 
der Europäischen Union überschreiten.  

Die gesetzliche Einrichtung eines Sondervermögens ist angesichts der durch die Corona-
Pandemie induzierten kritischen und existenzbedrohenden Lage der Realwirtschaft ge-
rechtfertigt. Die dramatische Entwicklung der letzten Wochen zwingt die Bundesregierung 
kurzfristig zu einem unmittelbaren und entschiedenen Eingreifen. Dies erfordert Kredit- und 
Garantieermächtigungen in erheblichem Umfang. Aus Gründen der Transparenz sollen 
diese Ermächtigungen in Einsatz und Abwicklung gesondert und weder über den Haushalt 
noch – was eine Alternative dargestellt hätte – durch Mitnutzung durch den Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds dargestellt werden. Die Zuordnung der Kreditaufnahme des WSF zur 
Bundesschuld bleibt davon unberührt. 

Zu § 18: 

Die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH (Finanzagentur) wird mit der Ver-
waltung des WSF betraut. Durch diese Struktur wird sichergestellt, dass auf bereits beste-
hende und bewährte Prozesse und Verwaltungsstrukturen – insbesondere in Bezug auf 
Risikocontrolling, Berichts- und Meldewesen – aufgesetzt werden kann, die mit Verwaltung 
des Finanzmarktstabilisierungsfonds durch die Finanzagentur etabliert wurden. Auf diesem 
Wege können überdies Skaleneffekte bei den Verwaltungskosten erzielt werden. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie Aufgaben und Befugnisse der Finanzagentur vorübergehend selbst 
wahrnehmen oder auf einen Dritten übertragen. 

Die Zuständigkeit für die Entscheidungen über Stabilisierungsmaßnahmen sowie die Füh-
rung und Begleitung der im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen übernommenen Be-
teiligungen an Unternehmen der Realwirtschaft soll abweichend von der Zuständigkeit für 
die Verwaltung des WSF im Einvernehmen zwischen BMF und BMWi geregelt und durch 
eine noch zu erlassende Rechtsverordnung bei der für solche Themen kompetenten Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau angesiedelt werden. Die Erstattung der Kosten durch Begüns-
tigte von Stabilisierungsmaßnahmen folgt den Regelungen des bisherigen FMStFG. 
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Zu § 19: 

Die Regelung enthält die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung über nähere 
Maßgaben zur Kostenerstattung. 

Zu § 20: 

Das Bundesministerium der Finanzen trifft in Abstimmung mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie die Entscheidungen darüber, ob und inwieweit eine Stabilisierungs-
maßnahme gewährt wird. Dabei hat es den Zweck des WSF (§ 16) und insbesondere die 
Bedeutung für die Wirtschaft, die Dringlichkeit, die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und 
den Wettbewerb und den Grundsatzes des möglichst effektiven und wirtschaftlichen Ein-
satzes der Mittel zu berücksichtigen. Soweit es sich um Grundsatzfragen und Angelegen-
heiten von besonderer Bedeutung handelt, entscheidet einvernehmlich ein interministeriel-
ler Ausschuss (WSF-Ausschuss), dem ein Vertreter des Bundeskanzleramts, des Bundes-
ministeriums der Finanzen, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales, des Bundesministeriums für Justiz und Verbrau-
cherschutz und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur angehören. 
Ein Expertengremium soll den WSF-Ausschuss mit Expertise in Industriebeteiligungen un-
terstützen. Nachdem durch separate Rechtsverordnung die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
die Zuständigkeit für die operative Führung der Beteiligungen übertragen worden ist, wird 
diese auch dem WSF-Ausschuss Entscheidungsvorschläge unterbreiten. 

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass ein Rechtsanspruch auf Leistungen des WSF nicht 
besteht. Subjektive öffentliche Rechte werden durch das Gesetz also nicht begründet. 

Zu §§ 21 bis 22: 

Diese Vorschriften sollen es dem WSF ermöglichen, einen Beitrag zur Stabilisierung der 
Realwirtschaft zu leisten, indem er Rahmenbedingungen schafft, um Liquiditätsengpässe 
zu überwinden und die Kapitalbasis von Unternehmen zu stärken. Dem Bundesrechnungs-
hof werden Erhebungsrechte eingeräumt.  

Hierzu verfügt der WSF über zwei sich ergänzende Instrumente: Durch Garantien des WSF 
nach § 21 soll das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Werthaltigkeit der garantierten 
Schuldtitel und Verbindlichkeiten der Unternehmen gestärkt werden, um Liquiditätseng-
pässe zu beheben und die Refinanzierung am Kapitalmarkt zu unterstützen. Unternehmen, 
die eine Stärkung der Eigenkapitalbasis benötigen, kann darüber hinaus Zugang zu Mitteln 
des WSF eingeräumt werden. Der WSF kann sich so an der Rekapitalisierung von Unter-
nehmen beteiligen, z.B. gegen Leistung einer Einlage Anteile oder stille Beteiligungen er-
werben und sonstige Bestandteile der Eigenmittel dieser Unternehmen übernehmen. Fer-
ner können Genussrechte und nachrangige Schuldtitel erworben werden. Diese können 
insbesondere dann der Rekapitalisierung in der Krise dienen, wenn sie mit einem Nachrang 
versehen sind, durch den die Forderung für den Zeitraum vor und nach einer etwaigen Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens hinter die in § 39 Abs. 1 Nummer 1 bis 5 der Insolvenzor-
dnung bezeichneten Forderungen zurücktritt (BGH, Urteil vom 5. März 2015, Az. IX ZR 
133/14). Verbindlichkeiten mit einem derartigen Rangrücktritt müssen in der Überschul-
dungsbilanz (vgl. §§ 15a, 19 InsO) nicht berücksichtigt werden, so dass verhindert wird, 
dass das Unternehmen nach dem Ende der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen 
Überschuldung erneut am Rande der Insolvenz steht. 

Einzelheiten des Einsatzes von Kapitalinstrumenten werden in der Rechtsverordnung nach 
§ 22 Absatz 3 geregelt. 

Eine Befristung von Rekapitalisierungsmaßnahmen von vornherein oder die ex-ante Be-
stimmung eines optimalen Ausstiegszeitpunkts ist nicht vorgesehen, da dies den Zweck der 
Maßnahme, ein Unternehmen zu stabilisieren, gefährden könnte und da die Bestimmung 
eines optimalen Ausstiegszeitpunkts ex-ante nicht möglich ist.  
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Zu § 23: 

Die Vorschrift ermöglicht es dem WSF, der Kreditanstalt für Wiederaufbau Darlehen zur 
Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung in Reaktion auf die Corona-Krise zugewie-
senen Sonderprogramme zu gewähren. 

Zu § 24: 

Die Vorschrift schafft die für die Refinanzierung des WSF notwendigen Kreditermächtigun-
gen und deckt alle Aufwendungen im Zusammenhang mit und in Folge von Maßnahmen 
nach § 21 dieses Gesetzes ab. Da es sich bei den Stützungsinstrumenten um finanzielle 
Transaktionen im Sinne von § 3 Artikel 115-Gesetz handelt, wird die Bereitstellung und 
Nutzung der Instrumente nicht auf die Schuldenregel angerechnet. Absatz 3 regelt – ent-
sprechend der Regelung in § 9 Absatz 6 Satz 1 bis 3 dieses Gesetzes – das Verfahren zur 
Einhaltung der Vorgaben der Schuldenregel für den Fall, dass infolge der Nutzung der Stüt-
zungsinstrumente Ausgaben getätigt werden, die keine finanziellen Transaktionen sind, so-
fern hierfür Kredite aufgenommen werden, die dazu führen, dass die nach der Schuldenre-
gel zulässige Kreditaufnahme überschritten wird. 

 

Zu § 25: 

Die Vorschrift schafft die Voraussetzung dafür, dass bei einer Gewährung von Stabilisie-
rungsmaßnahmen von den Unternehmen bestimmte Anforderungen und Auflagen zu erfül-
len sind. Die Vorgabe, bei den Anforderungen nach Art und Adressaten der Stabilisierungs-
maßnahme zu unterscheiden, zielt vor allem darauf ab, unter Beachtung der Proportionali-
tät zwischen Maßnahmen nach § 21 und § 22 zu differenzieren. Bei Garantien wird es vor 
allem auf eine marktgerechte Gegenleistung für die Garantie ankommen. Bei Refinanzie-
rungsmaßnahmen nach § 22, insbesondere Kapitalmaßnahmen, kommen zusätzliche Auf-
lagen, wie z.B. Begrenzungen der Ausschüttungen und der Vergütung der Organmitglieder 
in Betracht (vgl. § 25 Absatz 3 Nummer 2, 3, 4, 7 und 9). Die Maßgaben des Public Corpo-
rate Governance Kodex des Bundes können dafür eine Orientierung bieten. Bei Beteiligun-
gen sind darüber hinaus Vertreter der Kreditanstalt für Wiederaufbau als Sachverständige 
oder als reguläre Mitglieder zu den Sitzungen der Aufsichtsräte und seiner Ausschüsse von 
stabilisierten Unternehmen grundsätzlich hinzuzuziehen. Um eine möglichst hohe Flexibili-
tät bei der Auswahl der Vertreter zu ermöglichen, werden diese von den Vorgaben der §§ 
25c und § 25d des Kreditwesengesetzes befreit.  

Über Verweis auf § 10a ist geregelt, dass das Gremium nach § 3 des Bundesschuldenwe-
sengesetzes laufend auch über alle den WSF betreffenden Fragen unterrichtet wird. 

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie die Einzelheiten durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu regeln. 

Zu § 26: 

Diese Vorschrift regelt die Befristung der Stabilisierungsmaßnahmen, die Auflösung und die 
Abwicklung des WSF. 

Zu §§ 27 und 28: 

Diese Vorschriften regeln die steuerliche Behandlung des WSF. 
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Der Wegfall der Verlustvorträge nach § 8c KStG und § 10a GewStG soll für den Erwerb von 
Beteiligungen durch den WSF oder die spätere Rückveräußerung durch den WSF nicht 
gelten. 

Der WSF ist von der Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer befreit und unterliegt nicht der 
Umsatzsteuer. 

Zusätzlicher Verwaltungsaufwand wird vermieden, indem der Steuerabzug für Kapitaler-
träge des WSF unterbleibt, ohne dass es einer Freistellungsbescheinigung bedarf. Wurde 
die Kapitalertragsteuer irrtümlich einbehalten, so ist die entsprechende Steueranmeldung 
zu ändern und die zu Unrecht einbehaltene Kapitalertragsteuer vom Steuerabzugsverpflich-
teten an den WSF auszuzahlen. Im Übrigen ist der WSF nicht zum Einbehalt von Kapital-
ertragsteuer verpflichtet. 

Es werden zudem die Voraussetzungen nach deutschem Steuerrecht geschaffen, um den 
WSF in den Genuss der Reduzierung bzw. Erstattung ausländischer Quellensteuern nach 
den Doppelbesteuerungsabkommen kommen zu lassen. 

Zudem wird als erstmaliger Veranlagungszeitraum und Erhebungszeitraum das Jahr 2020 
bestimmt. 

Die steuerlichen Regelungen gelten entsprechend für Fonds, die von anderen inländischen 
Gebietskörperschaften (z. B. Bundesländern) errichtet werden und deren Stabilisierungs-
maßnahmen. Voraussetzung ist, dass diese Fonds und deren Stabilisierungsmaßnahmen 
Zwecke verfolgen, die denen von Abschnitt 2 dieses Gesetzes entsprechen.  

 

Zu Artikel 2 

Der Name des Gesetzes wird an den neuen Regelungsinhalt angepasst. 

Zu §§ 1 und 2: 

Die Begriffsbestimmungen sind für die Sicherstellung der Klarheit und Eindeutigkeit der Re-
gelungen erforderlich, da sich die Regelungen nunmehr auf verschiedene Fonds beziehen, 
durch die Unternehmen aus jeweils unterschiedlichen Sektoren stabilisiert werden können. 

Zu §§ 3 und 4: 

Rechtstechnische Anpassungen aufgrund der Erweiterung der Anwendung auf Stabilisie-
rungsmaßnahmen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. 

Zu § 5: 

§ 5 regelt die Ausgabe von Aktien durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
auf der Grundlage genehmigten Kapitals. 

Absatz 4 trägt dem Umstand Rechnung, dass Art. 47 Abs. 1 RiLi EU 2017/1132 betreffend 
verschiedene Fragen des Gesellschaftsrechts zwingend vorgibt, dass Aktien nicht unter 
dem Nennbetrag bzw. bei Stückaktien dem rechnerischen Anteil am Grundkapital ausge-
geben werden dürfen. 

Zu § 6: 

Zunächst wird klargestellt, dass die Vorgaben des genannten Gesetzes, solange es in Kraft 
ist, auch für die Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes.  
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Absatz 2 regelt die Mitgliederversammlung bei Genossenschaften. 

Zu § 7: 

Es wird auf § 16 Abs. 4 WpÜG verwiesen. Die hierin geregelten Erleichterungen finden 
entsprechende Anwendung. 

Absatz 3 und Absatz 6 enthalten rechtstechnische Anpassungen aufgrund der Erweiterung 
der Anwendung auf Stabilisierungsmaßnahmen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. 

Zu § 7a: 

Rechtstechnische Anpassung aufgrund der Erweiterung der Anwendung auf Stabilisie-
rungsmaßnahmen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. 

Zu § 7b: 

Rechtstechnische Anpassung aufgrund der Erweiterung der Anwendung auf Stabilisie-
rungsmaßnahmen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. 

Zu § 7c: 

In Abs. 1 Satz 2 ist eine modifizierte Anwendung von § 246a AktG vorgesehen. § 246a Abs. 
4 Akt sieht vor, dass zwischen Vollzugs- und Aussetzungsinteresse nach pflichtgemäßen 
Ermessen abzuwägen ist. Die in Abs. 1 geregelte Vermutung des Überwiegens des Voll-
zugsinteresses soll sicherstellen, dass dem Vollzugsinteresse von Vornherein ein größeres 
Gewicht beigemessen wird und so Verzögerungen der Eintragung ins Handelsregister ver-
mieden werden. 

Abs. 2 trifft Vorkehrungen für den Fall, dass die Registergerichte wegen der Corona-Pan-
demie nicht oder nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig sind. Nahezu alle Beschlüsse, die für 
Rekapitalisierungsmaßnahmen erforderlich sind, werden nur wirksam, wenn sie ins Han-
delsregister eingetragen sind. Daher ist eine Fiktion der Eintragung vorgesehen. 

Zu § 7e und 7f: 

Rechtstechnische Anpassungen aufgrund der Erweiterung der Anwendung auf Stabilisie-
rungsmaßnahmen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. 

Zu § 8: 

Zu Absatz 1: 

Genussrechte und Schuldverschreibungen sind ein wichtiges Instrument für die Rekapitali-
sierung, insbesondere wenn sie mit einem Nachrang versehen sind, durch den die Forde-
rung für den Zeitraum vor und nach einer etwaigen Eröffnung des Insolvenzverfahrens hin-
ter die in § 39 Abs. 1 Nummer 1 bis 5 der Insolvenzordnung bezeichneten Forderungen 
zurücktritt (BGH, Urteil vom 5. März 2015, Az. IX ZR 133/14). Verbindlichkeiten mit einem 
derartigen Rangrücktritt müssen in der Überschuldungsbilanz (vgl. §§ 15a, 19 InsO) nicht 
berücksichtigt werden, so dass verhindert wird, dass das Unternehmen nach dem Ende der 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung erneut am Rande der Insol-
venz steht. Damit steht ein effektives Instrument zur nachhaltigen Verhinderung der Über-
schuldung zur Verfügung, das auch ohne Zustimmung der Hauptversammlung ausgegeben 
werden kann. 

Zu Absatz 2: 

Redaktionelle Folgeänderung von Absatz 1 
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Zu Absatz 4: 

Das Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz sieht als Möglichkeit der Gewährung einer Ga-
rantie für ausgegebene Schuldverschreibungen vor. Es ist daher folgerichtig, die Ausgabe 
solcher Schuldverschreibungen in die Vorgaben nach Abs. 1 bis Abs. 3 einzubeziehen. 

Zu § 9: 

Erweiterung auf weitere Rechtsformen mit verbandsrechtlicher Struktur, die auf eine grö-
ßere Mitgliederzahl zugeschnitten sind. 

Zu § 9a: 

In der Realwirtschaft sind auch größere Unternehmen als GmbH verfasst. Auch hier sind 
Erleichterungen geboten, wenn auch im geringeren Maße, da das GmbH-Recht weniger 
formenstreng und flexibel ist. Daher wird teilweise die entsprechende Anwendung der in §§ 
7 ff. vorgesehenen Erleichterungen vorgesehen, soweit bei GmbHs möglich und notwendig. 
Da es für die GmbH keine europarechtlichen Regelungen gibt, ist eine generelle Absenkung 
des Mehrheitserfordernisses auf eine einfache Mehrheit europarechtskonform möglich. 

Absatz 2 verweist auf die Sonderregelung für die SARS-CoV-2-Pandemie, die generell für 
GmbHs gilt.   

Absatz 3 erleichtert den Ausschluss von Gesellschaftern. Die Regelung soll verhindern, 
dass notwendige Rekapitalisierungsmaßnahmen durch einzelne Minderheitsgesellschafter 
behindert werden. 

Zu § 9b: 

Eine Reihe von bedeutenden Unternehmen der Realwirtschaft, die potentiell für Stabilisie-
rungsmaßnahmen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Betracht kommen, sind als 
KG, insbesondere als GmbH & Co. KG verfasst. Bei Personengesellschaften gilt grundsätz-
lich das Einstimmigkeitsprinzip. Die Regelung soll verhindern, dass notwendige Rekapitali-
sierungsmaßnahmen durch einzelne Minderheitsgesellschafter verhindert werden. 

Zu § 10: 

Die Nutzung des Instruments der stillen Beteiligung ist auch bei Unternehmen der Realwirt-
schaft sinnvoll. Dieses Instrument hat sich in der Finanzmarktkrise bewährt. Zum einen ist 
nach erfolgreicher Stabilisierung die Deinvestition durch den Fonds einfacher umzusetzen. 
Zum anderen spricht dafür, dass man mit diesem Instrument eine mittelbare Dividendenbe-
schränkung erreicht, da die Verzinsung/Gewinnbeteiligung der stillen Einlage vom aus-
schüttungsfähigen Gewinn abgezogen wird. 

Zu § 14 Abs. 3 Nummer 3: 

Grundsätzlich darf bei einem öffentlichen Übernahmeangebot das Angebot nicht über dem 
gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs liegen. Diesbezüglich wird eine Ausnahme vor-
gesehen, wonach nicht dieser Wert maßgeblich ist, sondern der Durchschnittskurs von 
1. bis 27. März, so dass sichergestellt wird, dass bei einem Übernahmeangebot der pande-
mie-bedingten Beeinträchtigung des Börsenwerts bei der Bewertung des Übernahmeange-
bots des Fonds hinreichend Rechnung getragen wird. 

Zu §§ 15 bis 19: 

Redaktionelle Anpassungen und Anpassungen der Terminologie aufgrund der Erweiterung 
der Anwendung auf Stabilisierungsmaßnahmen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds.  
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